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Geringfügige Änderung 
der baurechtlichen Grundordnung 

Die geringfügige Änderung beinhaltet: 

• Änderung der Sonderbauvorschriften und des

Bebauungsplans Tscharnergut vom 17.08.1960 
• Änderung des Gestaltungsplans Tscharnergut 1

vom 11.08.1972 
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Legende Bebauungsplan Tscharnergut 1. 

......... Wirkungsbereich des Gestaltungsplanes Tscharnergut
vom Reg.-Rat genehmigt am 23.11 .1960 

� 
Vom Reg.· Rat am 23.11.1960 genehmigte 
Bauten 

� 
I n  Abänderung zum Gestal tungspl an 
besteh ende Bauten 
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I' Sonderbauvorschriften
(geringfügige Änderungen sind rot markiert) 

/
Art. 5. Geschosszahlen und Stockwerkshöhen 

a. 
- ' 'I 

Sockel- und Kellergeschosse, die im Mittel mehr als 1,5 m aus dem gewachsenen Boden herausragen, werden nicht als 
Vollgeschosse gerechnet, sofern darin keine vermietbaren Räume vorgesehen werden (Dienstenzimmer, Wohnungen, 
Büro, Werkstätten etc.) 

......,. J1� 
. J 

,_ b. Die Höhe der Wohngeschosse darf 3,0 m im Lichten nicht überschreiten.

! C. Die mit A bezeichneten Gebäude dürfen 20, die mit B bezeichneten 8, und die mit C bezeichneten 4 Wohngeschosse
erhalten.

d. 

Das mit D bezeichnete Gebäude darf höchstens 7 Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von maximal 25.5 m aufweisen.
Das mit E bezeichnete Gebäude darf höchstens 2 Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von maximal 11 m aufweisen.
Alle übrigen Gebäude dürfen höchstens 2 Vollgeschosse und eine Gebäudehöhe von maximal 8 m aufweisen.

Einstellhalle 
120 W1;19en 

'2> --------11 1 
\ Einstellha11e 1 1 &O Wo9e

Q>

o 1 

1 0 
1 

1 1 
L-�-------

3345' 
· · 6R3352

- -,

I; 
J: 

' 0 

"' 
" 
' 

436' 

Schul a rea 1 

\ 
\ 

" 

f '•l'I' 
. '·.S-' :•.i;, 

� 

� " 77< 

- -:.�/�: !;,

''@/ .(
lndu stri egebiet 

20 40 60 80 100 


	HPSCANNER0142
	spamst1_2017-08-14_09-42-39



